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                Inhalt des Vortrags:  

 Der Maklerprovisionsanspruch 
Voraussetzungen und  Maßnahmen zur 
Sicherung des Maklerprovisionsanspruchs 

 
Maklerprovisionen können nur gesichert 
werden, wenn dem Makler die Voraus-
setzungen der Entstehung seines Pro-
visionsanspruchs bekannt sind und er 
die Fallstricke, welche zum Verlust sei-
nes Anspruchs führen können, erkennt 
und umgeht. Demgemäß werden in dem 
Vortrag die Voraussetzungen der Ent-
stehung und Maßnahmen zur Siche-
rung des Maklerprovisionsanspruchs 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Problematiken des Widerrufsrechts 
und der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen besprochen. 
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